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Gedanken zum V. pan-anglikanischen
Kongresse in London.

(Juni 1908.)

Die englische Staatskirclie trifft bereits seit geraumer
Zeit ihre Vorbereitungen für eine allgemeine Kirchen-
Versammlung, die 5. Lambeth-Konferenz in London. Man
kann jeweils diese Tagung das allgemeine Konzil des
Ahgiikanismus nennen, auf dem die wichtigsten kirchlichen

Fragen, die Dogma, Disziplin und Ritus berühren,
sollten ausgetragen werden. Da unsere weitliche und
kirchliche Presse nicht allzu weitläufig darüber berichtet,
dürfte es nicht unangezeigt sein, zur Orientierung dieser
Versammlung vorgängig einige Oedanken vorauszuschicken.

' Das Resultat der bisherigen pan-anglikanischen
Kongresse.

1. Die I. allgemeine Versammlung, die Lambeth-Kon-
ierenz von 1867 erregte nicht ungewöhnliches Aufsehen
1(1 anglikanischen Kreisen, war es doch der erste
Vergeh, den Episko|jat Englands, Amerikas und der Kolonien

vereinigt tagen zu lassen. Der Streit zwischen Erz-
Bischof Gray von Kapland und seinem Suffragan,
Bischof Colenso von Natal, führte Iiier zu einer
Debatte, die beinahe die ganze Zeit der Verhandlungen in
Anspruch nahm. Letzterer hatte in einem Buche über
den Pentateuch, in zwei Bänden 1862 und 1863

erschienen, diesem Teile der hl. Schrift jedwelche Autorität
"od Inspiration abgesprochen. In der Vorrede dieses
Perkes betonte der Verfasser, es sei ihm unmöglich, die
Liturgie des Ordinationsritus fernerhin anzuwenden, weil
darin die Wahrheit der Bibel ausgesprochen; ebenfalls
Widerspreche der Taufritus seiner Anschauung, zumal
darin auf die Sündflut hingewiesen werde.

Die anglikanischen Kreise waren aussergewöhnlich
erregt. Eben hatte auch eine rationalistische Erscheinung:
»Essays and Reviews", Aufsätze von 7 verschiedenen

Autoren gerichtlichen Verhandlungen gerufen.
Jedoch war die Entscheidung des Bogengerichtes, das
'hl Dezember 1862 zwei Autoren, die Geistlichen Wil¬

liams und Wilson vom Amte suspendiert iiatte, durch
das Gerichtskomitee des Rates der Königin (Privy Council)
am 8. Februar 1864 annulliert worden. Dieses Urteil der
obersten Instanz, eines Laiengerichtes, durch das die
Fehlbarkeit der Bibel statuiert worden, rief eine gewaltige
Empörung wach. Pusey, der Führer der Traktarianer
und Rituaiisten, nannte diesen Entscheid ein „miserable,
soul-destroying judgement", einen seelenvernichtenden
Entscheid, gegen den er in Verbindung mit dem Führer
der Low Church-Partei eine Protestadresse veranlasste.
Sie war unterzeichnet von 11,000 Geistlichen. Eine
Kundgebung im gleichen Sinne aus Laienkreisen bedeckte sich
mit 137,000 Unterschriften. Es kam im Juni 1864 zu
ein-'T allerdings nichts weniger als einmütigen Verurteilung

dieser Schrift durch die Synode der Bischöfe. Die
Regierung hatte für all diese Kundgebungen kein
Verständnis, sie wahrte streng die Suprematie der Krone
und begegnete der Erklärung der Bischöfe mit äusserster
Verachtung.1)

Bei dieser Zeitlage sollte die I. allgemeine anglikanische

Konferenz tagen. Sie hatte der Weitherzigkeit des
anglikanischen Bekenntnisses gemäss die bunteste
Zusammensetzung; sassen doch neben Bischöfen streng
anglikanischer Observanz Redakteure der berüchtigten
„Essays and Reviews" und Freunde derselben, Rationalisten

von Namen und Ansehen. Wie sollte man da
einig gehen, zumal jede Partei gekommen war, ihre
kirchlichen Interessen aufs entschiedenste zu verfechten! Es
war eine Zeit, in welcher die rationalistische Bibelkritik
ihren siegreichen Einzug in das etwas abgelebte
anglikanische Kirchentuni sich erzwang. Wie sehr man ihr den
Eintritt verwehren wollte, zeigte die Opposition gegen
die Essayisten und den gerichtlichen Entscheid. Der
Streit zwischen Erzbischof Gray und Bischof Colenso
beruhte auf gleicher Unterlage. Das Buch Coienso's bot
der Angriffspunkte genug; es verletzte das Dogma und
war zudem wissenschaftlich wertlos. Schon 1863 hatten
41 Bischöfe in einem Kollektivschreiben Colenso auf das
Unzulässliche seiner Auffassung aufmerksam gemacht.
Letzterer jedoch hielt hartnäckig an seinen Aeusserungen
fest. Erzbischof Gray war ebenso unerbittlich, so dass

') Cfr. Tluireau-Dangin, La Renaissance Catliolique eil Angle-
terrc au XIX siecle. B. II, p. 423 ff.
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er im Dezember 1863 die Absetzung über Colenso
aussprach, was derselbe mit dem Appell an das Gerichtskomitee

des Rates der Königin erwiderte. Gray hatte
schon zum voraus gegen eine Entscheidung dieses
Laiengerichtes protestiert und als am 20. März 1865 dasselbe
die Verfügung des Erzbischofs annullierte, sprach dieser
die grosse Exkommunikation über den renitenten
Bischof aus. Die anglikanischen Bischöfe wurden durch
Erzbischof Gray in nicht wenig Verlegenheit gebracht;
selbst Bischof Wilberforce von Oxford, welcher doch
der antirationalistischen Bewegung mächtige Impulse gab
fand Gray's Vorgehen für den anglikanischen Episkopat
kompromittierend.

Wohl debattierte man im Lambethpalast 1867 an

der pan-anglikanischen Konferenz über diese Frage;
man konnte sich nicht einigen. Keine Partei gab nach,

so dass die Verhandlungen in einer Art Schisma
resultierten, indem nämlich die afrikanische Kirche jegliche
staatliche Einmischung zurückwies, was kirchlich in Natal
für einige Zeit ganz anarchische Zustände zur Folge hatte.2)

Die afrikanische Kolonialkirche beglückwünscht
sich heute noch zu diesem Erfolge, das heisst
zu diesem Schisma, das der 1. pan-anglikanische
Kongress eingeleitet hat.2) Afrika steht kirchlich mit

Canterbury nur mehr in geistiger Verbindung; diese

genügt indessen, um auch dem Kongress von 1908
beiwohnen zu können. Es bleibt ja schliesslich alles nur
ein Meinungsaustausch ohne Verbindlichkeit.

Das Resultat des 1. pan-anglikanischen Kongresses
war demnach eher destruktiv als stärkend für die
anglikanische Gemeinschaft und Erzbischof Tait von Canterbury

bedurfte schon einigen Mut, um im März 1876 die

Einladung zur II. allgemeinen anglikanischen Konferenz

zu erlassen.
2. Es fehlte nicht an Presstimmen, welche diese

II. Konferenz schon zum voraus als „ein nützliches

Gegengewicht zum Vatikanischen Konzil" hinstellten.
Das Publikum sprach von einer Pan-anglican Synod; der
offizielle Titel lautete bescheidener: Konferenz der
Bischöfe der anglikanischen Gemeinschaft, gehalten
im Lambeth-Palast.') Wollte man auch dieser Tagung
von 1878 bestmöglich das Gepräge der Universalität
verleihen, so wusste man nur zu wohl, dass die Krone
eifersüchtig wachend für ihre Suprematie eine Versammlung

nicht gestatten würde, die sich die Autorität eines

Konzils zuerkannt hätte. Uebrigens lag es am Tage, dass

einzelne Kirchen, die ihre Vertreter gesandt, von ihrer

bisherigen Unabhängigkeit wohl nicht das Geringste
preisgeben würden. Man fand es daher auch angezeigt,
mit Nachdruck zu betonen, dass es sich nicht darum

handle, über Dogma oder Disziplin Entscheidungen zu

treffen mit obligatorischer Verbindlichkeit, sondern viel-

2) Ueber diesen endlosen Streit findet sich Näheres: Life of
Archibald Campbell Tait by Davidson and Benham B. II Kapitel XIII
und XIV; Life of Bishop Wilberforce by Reginald O. Wilberforce
B. III Kapitel IV und VIII; Thureau-Dangin 1. c. B. II Kapitel V1JL

3) Ueber die eigenartige Stellung der anglikanischen Kirche in
Südafrika berichtet Dr. Wirgman, anglikanischer Kanonikus in Gra-
hamstown in der Zuschrift an das „Tablet" (25. Aug. 1906) II. p. 298.

4) Näheres berichten: Month XXIV. 253 ff. — Hist.-Polit. Blätter
B. 80 S. 265—278.

mehr unter den Bischöfen verschiedener Länder eine Art

feierliche Konversation u. Meinungsaustausch anzuregen.') -

Man begann die Arbeit mit einem feierlichen Einzug
in die Kathedrale von Canterbury, wohin die hundert

Bischöfe zum Zeichen ihrer geistigen Vereinigung a's

Wallfahrer gezogen. Sonderbar genug, an dieser Stätte,

sitzend auf dem alten Bischofsstuhl des hl. Augustio
hatte Erzbischof Tait keine Bedenken, die Erinnerung an

jenen Abgesandten Papst Gregors feierlich wachzurufen
und sich als seinen legitimen Nachfolger im erzbischöflichen

Amte auszugeben. Die Beratungen wurden
jedoch im Lambeth-Palaste in London eröffnet.

In gewissen Kreisen und nicht zum wenigsten bei

den Ritualisten war die Meinung ausgesprochen worden,

wie sehr man dem Ansehen der anglikanischen Kirche

dienen könnte, wenn dem Erzbischof von Canterbury
der Titel Patriarch oder Primas der anglikanischen
Gemeinschaft verliehen würde. Thureau-Dangin wagt

in seinem vortrefflichen Werke die Frage nicht zu lösen,

wie weit Erzbischof Tait selbst die Würde anstrebte,

um für seinen Sitz eine mehr oder weniger ausgesprochene

Suprematie zu erhalten mit einer Jurisdiktion nicht bloss

honoris, sondern facti; eine Art Patriarchat, oder gar al-

terius orbis papa.0)
Wie wir indessen noch sehen werden, sind auch

heute jedenfalls die Kolonialprälaten nicht für diese Idee

zu haben. Uebrigens müsste dann die Kirche Englands

mehr aus ihrer Insularität heraustreten, um solche Ziele

anstreben zu können. Tait betonte ja selber diese
Tatsache, nämlich die politische Abhängigkeit seiner Kirche

vorn- Staate. Indem er darauf hingewiesen, dass der Sou-

verain des vereinigten Königreiches England „mit Recht

die Unabhängigkeit der nationalen Kirche von einer fremden

Autorität sich vindiziert habe, bemerkt er: „Gott sei

Dank ist in diesem Land die Theorie herrschend, wornach

der Souverain in seiner Stellung als Repräsentant der

bürgerlichen Gewalt aufs engste mit der Kirche Christi, wie

sie in diesen Königreichen etabliert worden, verbunden

ist. Ich sage nicht, dass Sie das in Amerika adoptieren

sollen, aber ich bemerke, dass dies die Konstitution

der Kirche Englands ist."7) Es bleibt allerdings

unerklärlich, wie sich Tait diesen seinen Primat über die

gesamte anglikanische Gemeinschaft gedacht hätte —
sofern er sich ebenfalls mit dieser Idee beschäftigte da

er als Erastianer mit seinem Lehrer Arnold und Freund

Stanley in der staatlichen Bevormundung der Kirche

geradezu „einen besondern Segen Gottes" erblickte. Jedenfalls

haben ritualisierende Bischöfe und Geistliche mit

dieser Idee einen gegenteiligen Zweck verfolgt: mehr

Freiheit für die Kirche, Stärkung der kirchlichen Autorität,
Abschaffung der Laiengerichtshöfe in kirchlichen Fragen.8)

'>) Cfr. Life of Tait B. I p. 363—368.
'>) Thureau-Dangin 1. c. B. III p. 453.

7) Life of Tait B. II. p. 371 ff.
s) Ueber die Reform der Laiengerichtshöfe in kirchlichen Fragen

cfr. Thureau-Dangin 1. c. III 414 Anmerkung. Die Liberation Society

zur Befreiung der Kirche vom Patronat und der Kontrolle des Staates

hatte 1875 schon 700 Versammlungen gehalten und mehr als eine

Million Traktate verbreitet. Ibidem p. 425. — Ueber ihre Forderungen
und Erwartungen vom heutigen liberalen Ministerium und ihre Stellung

zur Entstaatlichung der anglikanischen Kirche cfr. Tablet 1906, II. 720.
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er Ritualismus, der in Verbindung mit den alten
ra tarianern schon bedeutende Positionen sich erworben,

veranlasste Erzbischof Tait, zwei Fragen über den Ritus
" die Beicht in die Verhandlungen des Kongresses
^zuführen. Hatte doch das Gesetz gegen die ritua-
's ischen Neuerungen, die Public worship regulation

v. 7. Aug. 1874, haupsächlich das Werk Taits, sich
ere|ts als undurchführbar erwiesen. Diese Art anglikani-

j^1er Kulturkampf hatte zwar die Periode der ritualistischen
artyrer herbeigeführt, der Bewegung selbst aber neue

mpulse verliehen. Tait hoffte, dass eine Aeusserung
er Entscheidung dieser imposanten Tagung doch nicht

® ne Rückwirkung auf die ritualistischen Kreise, zumal
11 die öffentliche Meinung sein werde. Wirklich erreichte

w
^ann ""d zwar ohne grössere Schwierigkeit, dass die

onferenz der Meinung Ausdruck verlieh, „es solle eine
Änderung im Ritus älteren Ursprungs nicht entgegen
er Mahnung des Bisehofes vorgenommen werden.

Schwieriger gestaltete sich die Debatte, als die
e'chtpraxis innerhalb der anglikanischen Kirche zur
e andlung kam. Schliesslich einigte man sich zu einer
^solution, in welcher die verschiedenen Divergenzen der

einzelnen Richtungen glücklich untergebracht wurden.
s war eine etwas konfuse Entscheidung, die wohl

niemanden recht behagte, weil sie alle befriedigen sollte;
"nmerhin Hess sich, was Tait's Zweck gewesen, die Ver-
Werfung der Beicht, wie sie die Ritualisten seit
Jahrzehnten in ihren Kirchen eingeführt, aus der Resolution
ei"auslesen. Uebrigens hatten die Bischöfe Englands

Sc,ron 1873 anlässlich des Beichtsturms die Beicht
entschieden verworfen.")

Es sollte diese vieldeutige Aussprache der
allgemeinen Konferenz von 1878 in bezug auf die Beicht
"°ch ein interessantes "Nachspiel haben. Pusey, den

'e Entscheidung höchst frappierte und der es „sehr
Schwierig" fand, „gegen das, was die Ueberzeugung von
"Udert Bischöfen zu sein scheint, zu agitieren", verlangte

Schliesslich näheren Aufschluss über den Sinn der
ReSolution. Die Bischöfe und selbst Tait schwiegen, als

Usey endlich, da seine Privatbriefe unbeantwortet blieben,
'" einem öffentlichen Schreiben die habituelle Beicht,
^'e sie bei den Ritualisten praktiziert wurde, als von

er Resolution nicht betroffen darstellte, verharrte man
§egen alle Erwartung in tiefem Stillschweigen. Pusey
War darüber keineswegs ungehalten, schrieb er doch:
ch habe gute Hoffnung, so manche zarte Seelen vom
"stritt aus unserer Gemeinschaft, aus welcher sie der
Tzbischof Tait auszutreten veranlasst hatte, zurückgehalten

zu haben."')
in der Lambeth-Konferenz von 1878 wurde auch

die Reunionsfrage wieder neuerdings eifrig besprochen.

Die zwei Bonner Unionskonferenzen11) von 1874
""d 1875, zu denen die Anglikaner ein bedeutendes
Kontingent Vertreter und selbst Geld zur Verfügung gestellt,

p
') 'm Ja"re 1873 verlangten 483 ritnalistische Geistliche in einer

e"'ion an die Konvokation der Provinz von Canterbury, dass man
®'ch mit Vorkehrungen zu spezieller Ausbildung von Beichtvätern
Defasse.

,0) Cfr. Life of Pucey by Liddon etc. IV 312 315.
ll) Cfr. Ignaz von Dölhnger v. Dr. E. Michael S.J. (1892) S. 242 ff.

hatten kläglich geendet. Hatten damals die Orientalen
mit Zähigkeit an ihrer Lehre festgehalten, so musste
den Anglikanern hingegen die Elastizität des a 11 -

katholischen Bekenntnisses auffallen. Vielleicht liesse
sich mit Letzteren ein Ausgleich vereinbaren; denn
seitdem das Konzil vom Vatikan den Anglikanern, wie
Pusey bitter bemerkte, die halbgeöffnete Türe vor der
Nase zugeschlagen», galt es *eine Union um jeden
Preis». Die Lambeth-Konferenz beauftragte eine

Kommission, bestehend aus den Erzbischöfen von Canterbury

und York und mehreren Bischöfen, mit den

Altkatholiken, welche die Hilfe der anglikanischen Kirche
wünschen könnten, in Verbindung zu treten. - Das
Gesamtresultat der Lambeth-Konferenz dürfte demnach

ein äusserst dürftiges genannt werden, und es

mag sich wohl mancher Anglikaner gefragt haben, ob
die äusserlich imposante Tagung wohl noch einen
andern Wert hatte, als die herrschende Uneinigkeit und
konfessionelle Inkonsequenz aller Welt recht deutlich
dazutun. (Eortsctzung folgt.)

GSD
Der Kollaturhandel in Risch.

(Korrespondenz. Fortsetzung.)

Eine Kollaturgemeiiide Risch gibt es seit dem Jahre
1708. Bis zu diesem Jahre waren, nämlich die Herren von
Hertenstein als Stifter der Pfarrkirche seit undenklichen
Zeiten Kollatoren und Inhaber des jus patronatus, als

was sie in den massgebenden Urkunden ausdrücklich
bezeichnet werden. Das Stiftungsgut war schon im Jahre
1374 durch Ulrich von Hertenstein ausgeschieden worden

von seinen privaten Bcsit/ungen. Es wurde aber
dasselbe dann im Jahre 1508 auf eigenes Verwenden des

Kollators, Nikiaus von Hertenstein, durch Abgeordnete
der Behörden von Zug und Luzern aufs neue bereinigt
und dadurch ein Urbar geschaffen, in welchem die Kirche,
die Pfarrpfrund und die Kaplanei zu| Risch als juristische
Personen mit eigenem Vermögen bedacht werden. Matten,

Weiden, Riedstücke und Wald werden genau
verzeichnet, wie auch die Bodenzinse in Frucht und Geld
und der Fischerzins. Das Vermögen, das diesen
Rechtssubjekten damit zufiel, resp. aufs neue, bestätigt wurde,
war so gross, dass der eigentliche Stiftungszweck mehr
als zur Genüge erfüllt werden, konnte. Daher hatten sich
die Herren von Hertenstein als Stifter und Kollatoreu
einige Ansprüche vermögensrechtlicher Natur vorbehalten.
Die Pfrundverleilumgen enthalten stets den Vorbehalt,
d iss der Kollator für den Fall seiner Verarmung Anspruch
auf entsprechenden Unterhalt aus den Pfründeeinkünften
habe. Ferner bezog der Kollator aus dem Pfrundgut einen

jährlichen Betrag von 150 Gulden. Seit 1781 war diese

Summe aber auf 750 Gulden gestiegen und in' dem 1776

erneuerten Kaplaneistiftsbrief heisst es: „Ist Herr Kollator

eines Herren Kaplanen Erb, sofern er zuvor nicht
mit Ihme umb den Auskauf abgemacht haben wird",
womit dem Kollator also auch das Spolienrecht gewahrt
wird.

Wir haben absichtlich diese Ansprüche der frühern
Patrouatsherren alle angeführt, um z!um voraus dem Vor-
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wurf zu entgehen, als sei etwas stillschweigend übergangen

worden, was allfalls /.u Gunsten der jetzigen Kollatur-
genossenschaft sprechen könnte, mit der wir uns nun
des nähern zu befassen haben werden.

Wie ist die Kollaturgemeinde Risch, entstanden? Durch
Kaufvertrag der Herren von Hertenstein mit einer gewissen

Anzahl Kirchgenossen im Jahre 1798.

Die Sachlage war folgende:
Es sind Andeutungen vorhanden, dass die Verwaltung

des Kollaturgutes durch die Herren von Hertenstein

nicht immer in ganz einwandfreier Weise geschah.
Wenigstens sahen sich Ammann und Rat der Stadt Zug
auf Klage des l/ntervogts genötigt, irn Jahre 1755 den

Kollator zu mahnen, innerhalb acht Tagen die
Fabrikgelder in dritte sichere Hand zU

legen. Es war gesetzliche Bestimmung, dass der Kollator
alle zehn Jahre vor Pfarrer, Kirchmeier und
Kirchgemeinde Rechnung ablege und den Beweis leiste, dass

der urbarmässige Vermögensbestand „in seiner Wesenheit"

verblieben sei. Diese etwas'large Bestimmung! mochte

zur Folge haben, dass die Kirehmeier dann und wann in

Friktion kamen mit dem Kollator wegen Verwaltungssachen.

Als dann gar noch in Frankreich die grosse
Revolution ausbrach und ihre Wellen auch in unser Vaterland

warf und nur wenig fehlte, dass der Kanton Zug
als selbständiges Staatsgebilde aufgehört hätte zu existieren,

so schien es dem Herrn Karl von Hertenstein
vorteilhafter, eine Kollatur, die neben einigen finanziellen
und rechtlichen Vorteilen doch auch viel Verdriesslich-
keiten und Scherereien brachte, in einer so unsichern1

Zeit loszuwerden, besonders wenn dies unter günstigen
Bedingungen geschehen konnte. Dies war in jenem
Momente der Fall. Die staatlichen und kirchlichen Organe

waren anderweitig so stark in Anspruch genommen, dass

einer Sache von so nebensächlicher Bedeutung, wie
die Rischer Kollatur, keine Beachtung geschenkt wurde.
Zudem war von Seite des Pfarrers keine Einsprache zu
befürchten, da- derselbe gerade im Jahre 1798 gestorben
War. Und wie der Herr von Hertenstein gerne verkauft
hätte, so waren andererseits die Beamten von Risch,
die mit der Finanzlage des Kollaturgutes bekannt waren,
gar nicht abgeneigt:, diesen fetten Brocken sich anzueignen.
Zu riskieren war auf keiner Seite etwas. Ueberliess
man dem bisherigen Kollator das vorhandene Barvermögen,

fco war er für seine bisherigen jährlichen
Bezüge aus clem Kollaturgut entschädigt, während die Käufer

sich den Rücken damit deckten, dass sie im
Kaufvertrag die ganze Kirchgemeinde als „gut und

Bürg und zahlbar" anführten, obwohl sie, nämlich der
Untervogt Karl Sidler, Kirchmeier Fridolin Meyer und

Kirchmeier Josef Giigler, nur „im Namen und zu Händen
der im Kanton Zug wohnhaften Kirchgenossen der Pfarrei

Risch" als Käufer auftraten. Durchi diese schlau

ausgedachte Formel war ipso facto der luzernische Teil der

Pfarrei, Böschenroth, von der zu bildenden Kollaturge-
nossenschaft ausgeschlossen. Man ist aber nach vollzoge-
mem Kauf noch weiter gegangen und hat auch die
in Risch wohnenden kirchgenössigen Insassen nicht
als K o 11 a t u r b i'tr g e r anerkannt. Hatte man
Böschenroth gegenüber eine Ungerechtigkeit begangen, so

qualifiziert sich die Ausschliessung der Insassen als reine

Willkür und es lässt sich nur daraus erklären, dass von

Seiten der kirchlichen und staatlichen Behörden nicht

eingeschritten wurde, weil man sich sowohl auf Seite

des Käufers, als auch auf derjenigen des Verkäufers wohl

hütete, denselben von diesem Handel Mitteilung zu
machen und weil' den in ihren Rechten verletzten
Kirchgenossen es an der Führung fehlte.

Und nun die Kaufsumme! Diese wurde auf 14,300

Gulden verabredet. Es ist aber zu beachten, dass im

Kaufvertrag die auffällige Verabredung notiert)'ist, es solle den

vorhandenen Fabrikgelderu nicht nachgefragt und keine

Rechnung darüber gelegt werden. Nach einem Briefe des

Pfarrers Flildebrahd, der Von 1798—1838 in Risch amtierte,

betrugen die vorhandenen Kirchenz.ehntengelder damals

11,000 Gulden, so dass dem! H'errn Karl von Hertenstein

bei diesem Handel ein Kapital von mindestens 25,000

Gulden zufiel. Wo aber nahrn'en nun die für die neue Kol-

laturgenossenschaft handelnden Käufer die genannte

Kaufsumme her? Sie wUssteu sich auf eine sehr einfache

Weise zu helfen. Sie verkauften eine der Kirche gehörige

Liegenschaft, den sogenannten „Schlosshof", um den Preis

von 14,700 Gulden. Mau beachte: Untervogt und

Kirehmeier, Leute, die von AmtsWeg'en für die Unantastbarkeit

des Kirchengutes hätten einstehen sollen, bewilligten ohne

weiteres eine Schmälerung desselben im Betrage von

25,000 Gulden, um für eine] beschränkte) Zahl von

Kirchgenossen die Rechte der Kollatur zu erwerben!
(Fortsetzung folgt.)

Kirchen-Chronik.
Totentafel.

Ein hervorragendes Mitglied der Beuroner Kongregation

Ides Benediktinerordens ist am Nachmittag des

Pfingstfestes aus diesem Leben geschieden: der hochw)
Abt Benedikt Sauter in Emaus bei Prag. Geboren am 24.

August 4835 in dem zu iHiohenzollern gehörenden Lan-

günenzlingen, wurde er 1858 Priester. Als die beiden,,Brüder

Maurus und - Plazidus Wolter eine dem Institut von

Solesme nächgebildete Kongregation des Benediktinerordens

für Deutschland begründeten und hiefür zuerst

das Kloster St. Benedikt in Materborn, und einige Jahre

später Beuron bezogen, trat Dr. Sauter dieser Genossenschaft

bei und nachdem »er in Solesmes sein Noviziat
gemacht hätte, legte er am Pfingstmontag 1863 zu' Beuron
die Gelübde ab. Von Anfang' au Hessen sich die
Benediktiner von Beuron die Pflege des Choralgesanges und

tier römischen Liturgie angelegen sein; diesen
Bestrebungen entsprach P. Benedikts erste Schrift über Choral
und Liturgie (1868). 1875 mussten die Mönche von Beuron
dem Sturm des Kulturkampfes weichen und fanden ein

Asyl in dem stillen Volders in Tirol. Aber die Zahl der
Patres mehrte sich trotzdem. Am 30. April 1880 wurde
die neue Niederlassung in Em,aus bei Prag in Angriff
genommen und P. Benedikt würde am 26. April 1885

Abt dieses Klosters, das besonders für die'wissenschaftliche
Tätigkeit der Beüroner von Bedeutung ist. Die Mönche
von Emaus haben die Neuausgabe von Stadlers Heili'
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genlexikon an die Hand genommen'; ebenso soll hier
lein Lexikon der Heiligen des Benediktinerordens
hergestellt werden. Von Abt Benedikt sind eine Reihe von
°>niletischen Vorträgen veröffentlicht worden; über die
°nntagsevangelien, die Evangelien der Fastenzeit, die

[|'i°nn^s" Ull(l Festtagsepisteln, die Regel des hl. Bene-
' ' war auch ein begeisternder Redner an Katho-
entagen in Deutsehland und Oesterrcieh; seinerzeit

' e er auch in Lu/ern sieh eingefunden, um am Anti-
avercikongress tätigen Anteil zu nehmen. Abt Bene-

I t starb am 45. Jahrestag seiner Profession.
R. I. I5.

GrsD

Anzeige.
Die hoehw. Schweiz. Pfarrherren, in tiereu Gemein-

&en s'c'1 polnische Arbeiter befinden, welche der Seel-
ge in der Landessprache bedürfen, können sich in die-

SPr A
ngelegenheit während des akademischen Studien-

s
fcs an d as Sekretariat des Vereins p o 1 n i-

c 1 e r P r i c s te r im K o n v i k t A I b e r t i n u m, F r e i-
II rg. wenden.

Dasselbe entsendet dann, wenn möglich, unentgelt-
c- Aushülfe für den sonn- und festtäglichen Gottes-
lil^ns* llnd religiösen Unterrieht der polnischen Katho-

Pfeibtirg (Schweiz), den 1. Juni 1908.

J. Müller, Regens.

Rezensionen.
q. Marianische Kongregationen.

T,
Schule Märiens. Kleine Lesungen für Marianische

0tlgregationen. Von P. Heinrich Opitz, S. J. Wien,
U|""ck und Verlag „Austria". 360 Seiten, (ich. Fr. 3.20.

prj • Ppitz stellt an der Spitze jener verdienten
Urtte h' vve'c^e das Kongregationsleben in Wien, gerade
Seb/

n
f ^lng''nffs- und Männerwelt zu so schöner Blüte

det/ Sein Bestreben ist, diese glorreiche Institution
t)j 'Modernen Verhältnissen anzupassen und in den

gie
dieses Gedankens stellt er seit Jahren seine Ener-

get]
Ut]d seine glückliche Feder. Hie vorliegenden Lesun-

Sitin
Sir,d begeisternde, zeitgemässe Appelle im gleichen

Sie
P-. Dem Präses sind sie ein treffliches Hilfsmittel,

EU !ete"i ihm zu Vorträgen die Skizze und passende
der De'e, dem Kongregationsieb en entnommen, zumal dem

?eii ,eKei|wart. Has Büchlein gehört /u den besten
Ergüssen der neuern Kongregationsliteratur. F. W.

0 Bücher für Priester.
Junge Priester. Konferenzen über das apostolische

jy £n vo" Herbert Kardinal Vaughan, weil. Erz-
schof von Westminster Frei nach dem Englischen
°n Dr. Matthias Höhler. Freiburg, Herder. Mk. 2.20,

geb. Mk. 3.

l^;i ,?s. Dt bezeichnend für den Seeleneifer der grossen
bön ltla'e englischer Sprache, Manning, Vaughan, üib-
ej„e ' dass alle drei, in der Ueberfiille ihrer Arbeit noch
fasst

e Schriften für die priesterliche Lebensführung ver-
drej eiJ).. Die pastorellen Unterweisungen eines jeden der
VaU£,h rChenfÜrsten tragen ihr eigenartiges Gepräge.
mVo?n betont mit Vorliebe den dogmatischen und

golde 1Scben Charakter des Priestertums. Auf diesem
neü Hintergrunde heben sich die direkt praktischen

] Anleitungen umso schärfer und wirkungsvoller ab. Nicht
'nur im jungen, auch im gereiften Priester werden diese
I Knnferen/en die hohe Auffassung des eigenen Standes
'neu beleben. Die deutsche Uebertragung ist eine sehr
gewählte, doch wären die persönlichen Reflexionen des
Uebersetzers wohl besser auf ein geringeres Mass
beschränkt worden. F. W.

Geschichte.
Illustrierte Wettgesehiehte in vier Bänden von Dr. S.

Widmann, Dr. P. Fischer und Dr. W. Feiten.
Band III: Geschichte der Neuern Zeit. Von Dr. S.

Widmann. Mit 353 Textabbildungen, 34 Tafelbildern
und 1 Beilagen. Mk. 12,50 in Original-Geschenkband.

Band IV: Geschichte der Neuesten Zeit. Von Dr. S.

Widmann. Mit 40-1 Textabbildungen, 22 Tafelbildern
und 9 Beilagen. Mk. 12.50.

Die rührige Allgemeine Vcrlagsgesellschaft in München

bietet uns mit dieser Weltgeschichte ein Werk,
welches die ernste Beachtung eines je|den bildungssu-
chenden und gebildeten Katholiken verdient. Es ist die
jahrelange intensive Arbeit fähiger Fachmännei, welche
nicht leicht und nicht bald von einem ähnlichen
Unternehmen überflügelt werden kann. Unsere regsame Zeit
hat dem Geschichtsstudium neues Interesse zugewendet,
nicht nur, weil der gewecktere Geist den Gang des
irdischen Geschehens und Vergehens verfolgen will, nicht
nur, weil der moderne kritische Geist jedes Erbe prüft,
sondern auch, weil man wieder mehr einsieht, dass eine
tiefe und sichere Auffassung auf allen Gebieten des Denkens

und Wissens historisch geschult sein muss. Bei
der gewaltigen Anschwellung des Stoffes und der
einschlägigen Publikationen, bei den gesteigerten und
verschiedenartigen Ansprüchen der Leserwelt, ist es jedoch
heute für den Historiographen kein leichtes, das Verlangen
nach geschichtlicher Bildung in gesunder und allseitiger
Weise zu befriedigen, zumal, wenn er für weitere Schichten
des Volkes schreiben soll. Dieses Problem ist in den
beiden vorliegenden Bänden glänzend gelöst. Dr. S.

Widmanns Geschichtsbetrachtung besitzt jene wohltuende
G r o s s z ii g i g k e i t, welche den störenden und stauenden

Ballast ausscheidet und doch nichts übersieht, was
zur Beurteilung einer Tat oder Zeit, eines Mannes oder
Volkes notwendig ist, jene Harmonie, welche jegliche
Kulturtätigkeit würdigt: Die ökonomische, soziale und
politische Sphäre, Wissenschaft und Kunst, Sittlichkeit
und Religion, kurz, den gesamten Lebensprozess der
Menschheit in seinen ursächlichen Trieben, in seinem
tatsächlichen Verlaufe und in seinen schliesslichen
Resultaten, jene G r ü n d 1 i c h k e i t, welche quellenmässig,
objektiv und pragmatisch arbeitet. Die Durchführung dieser

Gesetze der historischeu Forschung und Darstellung
heischt keine Voraussetzungslosigkeit, die letzlich,
unvernünftig und unsittlich ist, weil sie auf eine Gleichstellung
von 'wahr'und falsch,, von gut und bös hinausläuft. Indem
der Autor diesen Normen konsequent folgte, konnte er
einfach nicht die Weltgeschichte als wirres Gewebe
hinstellen, er nuisste auch auf die Goldfäden hinweisen, durch
welche der Gottesname unauslöschlich in alles scheinbare
Durcheinander eingeflochten ist. Und das hat Dr.
Widmann mit katholischer Ueberzeugungstreue getan, er
verschweigt den Tribut nicht, welchen die Kirche der Menschlichkeit

ihrer Träger zollte, hält aber auch nicht zurück
mit dem freudigen Hinweis auf die göttliche Kraft, welche
sich immer in ihren Institutionen und Dienern wirksam
zeigte. Ebenso kommt der reichsdeutsche Patriorisnius
des Verfassers nachdrücklich zur Geltung.

In sehr glücklicher Einteilung behandelt der dritte
Band die Zeitalter der Renaissance und des Humanismus

(1492—1517), der Kirchentrennung und der
Religionskriege (1517- 1648), der unumschränkten Fürstenmacht

(1648-1789); der vierte Band die Zeitalter der
französischen Revolution (1789 -1815), und des Ringens
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um Verfassung, Nationalstaaten und soziale Umordnung
(1815- 1Q05). Auch die weitere Gliederung ist eine gut
gewählte und übersichtliche.

Die Sprache ist einfach und edel und bewahrt durchweg

eine kraftvolle Lebendigkeit. Einen wahrhaft
bewunderungswürdigen Reichturn birgt das Werk in seinen
/ahlreichen Illustrationen, die sorgfältig ausgesucht und
geschickt mit dem Text verbunden sind. Das Buch ist
eine wertvolle Gabe für die Jugend höherer Schulen, für
die strebsamen Volkskreise, für die gelehrten Berufe, den
einen dient es zum Studium, den andern zur Orientierung,
den dritten zu Vortrag und Demonstration. Solche Werke
bilden die wirksamsten Mittel, um den Vorwurf
katholischer Inferiorität zu widerlegen — oder zu verhüten.

F. W.
Die Jesuiten und die Friedevsfrage in der Zeit vorn

'Prager Frieden bis zum Nürnberger Friedensexeku-
tionshauptrezess 1635—1650. Von Dr. Ludwig Stein-
berger. (Studien und Darstellungen aus clem Gebiete
der Geschichte. V. Band, 2. und 3. Lieft) gr. 8". (XXIV
und 216.) Freiburg, Herder. Mk. 5.

Die Schrift stellt sich dar als eine Quellensammlung
und Quellenforschung, geschrieben für den Historiker

von Fach. Sie befasst sich mit den geteilten
Ansichten über die Zugeständnisse an die Protestanten, wie
sie auf katholischer Seite vor Abschluss des westfälischen

Friedens herrschten, der verschiedenartigen
Beurteilung des damals so innigen Verhältnisses von Theologie

und Politik entsprangen und in mannigfachen
Unterhandlungen und Streitschriften zum Ausdruck kamen.

Tarif pr. einspaltige Nonpareille-Zeile oder deren Raum:
Ganzjährige Inserate lOCts. Vierteljähr. Inserate*: 15 Cts,
Halb „ „

* : 12 „ Einzelne „ : 20 „
* Beziehungsweise 26mal. * Beziehungsweise 13 mal.

Bei der Wahl des Titels war der Umstand massgebei >

dass in dieser Fehde, zumal in der literarischen, die beiden

Jesuiten P. Wangenercck und P. Vervaux einen Haupt-

anteil nahmen, wiewohl auch andere Männer eifrig
eingriffen. Die Untersuchung /.engt von des Verfassers ech

_

deutscher Energie und Gelehrsamkeit, indem er zu m1"

allein, neben einer Menge Handschriften, über 130 ge'

druckte Publikationen benützte. F.

Kirchenamtlicher Anzeiger
für die Diözese Basel.

Bei der bischöflichen Kanzlei sind ferner eingegangen'
1. Für Bistumsbediirfnisse: Sirnach Fr. 50.- Schwarzenbach 5.2 >

Grenchen 20.
u

2. Für das hl. Land: Neuenkirch Fr. 23. Thun 12. Vünzv
12. -, Aesch 10. Sirnach 48. -, Root 42.--, Mägendorf 2l>. «

Oansingen 9. Ocnsingen 13.05, Ratniswil 6.
3. Für de". Peterspfennig: Sirnach Fr. 50. ~, Homburg 50.—• m
4. Für die Sklaveninissioti: Villmergen Fr. 135. Matzendorf w- '

Oansingen 19. --. r„
5. Fiir das Seminar: Neueiikirch Fr. 47. Ncnz.lingen 5.50,

50. - Ifenthal 9. -, Bettlach 8. Mettau 25. Grenchen lb-w'

Gilt als Quittung.
Solothurn, 8. Juni 1908. Die bischöfl. Kanzle'*

NB. Wir ersuchen, die noch ausstehenden Konfcrenzbericl1'6
pro 1907 beförderlichst einzusenden. Die bischöfl. Kanzle-

Vom 27. April bis 28. Mai 1. J. erteilte der hochwürdigste
Bischof Jacobiis im Kanton Luz.ern 10,707 Kindern das hl. b<u

^ment der Firmung. Am Pfingstmontag wurden in der Kathedrale
Solothurn 489 Kinder gefirmt. ——""

llaka<*onliiiiamm4 ist der Mark' "lit Nachahmungen v. GrSoufe.ueoersenwemmt Heublumenseife. Daher Vorsicht beim K*u

Tarif für Rkklamen: Fr. 1. - pro Zeile.

Auf unverimdertoWiedorliolung und grössere Insorute Raba"

Inseraten-Annafwie spätestens Dienstag morgens.
Inserate

1Kirchenfenster-Spezialität.
Vom einfachsten bis zum reichsten, mit und ohne Figuren, streng religiöse Ausführung, kunstgerechte

und solide Arbeit mit langjähriger Garantie. — Skizzen und Offerten sind Interessenten stets zur Verfügung,
sowie persönliche Besprechung und Kostenvoranschläge.

Reparaturen es Glasmosaik für Wände und Altareinsätze, etc.
Massige Preise. Zahlreiche Referenzen. Telephon Nr. 3818

Emil Schäfer, Glasmaler, Basel (selbst Fachmann).

EDUARD KELLER
ATELIER FÜR KIRCHLICHE KUNST

Willisau, Luzern
empfiehlt sielt der Hochw. Geislichkeit für Lieferung von
Altären, Hl. Gräbern, Statuen, Vergolderei und Kirchenmaloröi,
Renovation ganzer Kirchen.

BODENBELÄGE für KIRCHEN
ausgeführt in den bekannten Mettiaoher Vlatten liefern als
Speziali tat in einfachen bis reichsten Mustern

EUGEN JEUCIl & Co., Basel.
Referenzen: Kloster Mariastein, Kircho in Hagemvyl, Eggcrs-

riedt, Oensingen, Stein, Sackingen, Olattbrug..
Appenzell, Fiseliingon, etc. etc.

(Kt. Zug) 900 m ii. Meer.

2 Stunden v. Zug u. Baar
Pension Kübel bei Wenzingen

Automobitverbindung : Zug-Menzirtgen, Zug-Neuägeri.
Prächtiges Rundpanorania. Ruhige, staubfreie Lage. Schöne Spaziergänge.

Waldungen, Nähe Kloster und Wallfahrtskirche.
Massige Preise. Telephon. Prospekte gratis.

Kuranten, Schulen, Voreinen, Gesellschaften empfiehlt sich

J. ZÜRCHER.

empfohlen sich zur

falling sowohl ganzer Gelte als einzelner Glocken
w

II ....viviiM.ig ...will g HUH VI UVIHU1V HIV UUIJVI1IVI WIVVIIH» g.
M Mehrjährige Garantie fiir Haltbarkeit, tadellosen Guss "i'd g
3 vollkommen reine Stimmung. §

Alte Glocken werden gewendet und neu montiert.ö
leichtem Läutesystem. Glockenstühle von Eichenholz oder?4
Schmiedeisen.

Sakristeiglocken mit eiserner Stuhlung.

GEBRUEDER GRASSMAYR
Glockengiessereii Vorarlberg.— FELD KIRCH — Oesterreich

CQ

i En.. St.
<D

empfehlen sieb zur Lieferung von SOlid Und
Kunstgerecht in ihren eigenen Ateliers gearbeiteten

Paramenten ltnii JJTaljneU
forme aurf; aller Rircljlirfjrn

ilDefaUgeeäte, Statuen, tHeppidjeu etc.
zu anerkannt billigen Preisen.

nuöfitljvltdie ilürttaLuie unb Etn(tdjful'tniöuitpeit ju ©auifU



Die Königlich Bayerische Hofglasmalerei
H F. X. Zettler, München
1 Weltbekanntes Kunstinstitut übernimmt Entwürfe und Ausführung
Ii von kirchlichen und profanen

I Glasgemälden ^durch ihre Schweizerische Filiale in Winterthur C.
Filialleiter : Max Meyner, Glasmaler.

gFür Fronleichnam:
l|Sjie.ende Engel in Holz, Gass, Karton, ^
Hqw xe' Kerzenstöcke, gerahmte Bilder,
|H oiatuen u. S. W. in grösster Auswahl,

8

Besondere Offerten stehen gerne zu Diensten.

Wir empfehlen ferner.
Rütter A., Pfarrer.

p.. Pflanzenwelt als Schmuck des Heiligtums und
gnj)"!)0J.l^ln:"nsf(!Kt(,.sr mit 73 Abbildungen Fr. 1.75,

kiin^'0.')(>st011 Altarblumen im Topf und ihre Spezial-
Uu; Fr. 1.75, geb. 2 50.

um Ar besten Altarbluinen im Harten, ihre Kultur
au Verwendung Fr. 1.75, gel). 2.50.

p
10 kirchliche Strauss- und Kranzbinderei, sowie

"elitung von Triumphbögen Fr. 2. gel). 2.50.

Officium in festo Corporis Christi
infra Oetavam neenon Officium Sacr. Cordis JesuKixta

[ mn hHiviariuni et Missale Komanum
o, ,Uai'ationil)us Sanctorum
Ul>m Ap

additis oom-
qme oecurrere possunt.

»rob. Rmi Ordin. Hatisbon. Sine cantu.
Li Lederband mit Kotschnitt Fr. 2 50

Goldschnitt „ 2.75

Buchhandlung., LUZeFIl.L"
ijeuernana mit K

" I, „ G

Räber & Cie., Bu

x„r, .1. .1.

-H
-H

.Ufnerhalb dor Oktavo
''*] Hit' alle Verehrer

"H

•H
'<4 über

"*T

.T.1.Y..T J. ,L .1. J. .1.

„ "i .Gt,.Av.

J
des Fronleichnamsfestes
der hl. Eucharistie

überhaupt empfehlen wir das

I der hl. Küilsligrfti
die erforderlichen Bedingungen für den

fcnipfang der häufigen und täglichen Kommunion.

-.O
^eutsc,1(> Lebersetzling. III. Auflage. 10". 12 Seiten.

J P

^ reis 10 cent., franko t3 cent., 100 Exemplare 6 fr.

beziehen von der St. Petrus Claver-Sodalität
in Zug, St. Oswaldgasse 15.

'fTTTrramxrr,1 1 ' i i t i t i t : i t i T.p

Carl Sautier
in Luzern

Kapellplatz 10 — Erlacherhof
empfiehlt sich für alle ins Bankfach
einschlagenden Geschäfte.

Kirchenteppiche
in grösster Auswahl bei

Oscar Schüpfer, Weinmarkl,

Luzern"

Kurer & Cie., in
Kanton St. Gallen

Wil
(Nachfolger von Huber-Meyenberger, Kirchberg)

empfehlen ihre selbstverfertigten, anerkannt preiswürdigen

Kirchenparamente und Vereinsfahnen
wie auch die nötigen Stoffe, Zeichnungen, Stickmaterialien,

Borten und Fransen für deren Anfertigung.
Ebenso liefern hilligst: Kirchliche Gefässe und Metallgeräte,

Statuen, Kirchenteppiche, Kirchenblunien,Altarauf¬
rüstungen für den Monat Mai etc. etc.

Mit Offerten, Katalogen u. Mustern stehen kostenlos z. Verfügung
Bestellungen für uns nimmt auch entgegen und vermittelt:

Herr Ant. Ackermann, Stiftssigrist, Luzern.

Die beliebten

sind zu beziehen durch
Räber & Cie., Buch-und Kunsthandlung,Luzern.

SkÜrüdcr tmiiüduT, iiizern
Besteingerichtetes Massgeschäft und Herrenkleiderfabrik.

Soutanen und Soutanellen von Fr. 40 an "Äg,
Paletos, Pelerinenmantel und Havelock von Fr. 35 an JjJ»Schlafröcke von Fr. 25 an Mi

Massarbeit unter Garantie für leinen Silz bei bescheidenen Preisen. 1

Grösstes Stofflager. -s|f- Muster und Auswahlsendungen bereitwilligst jjjj

fflüj'Batiü-'LL' »tn1" "'tivESjn'y' »iff >.»> »ii®

Um meine Waschmaschinen ä 21 Franken
mit einem Schlage überall einzuführen, habe ich mich entschlossen, dieselben
zu obigem billigen Preise ohne Nachnahme zur Probe zu sen-„den! Kein Kaufzwang! Kredit 3 Monate! Durch Seifcnorspnrnis
verdient sich die Maschine in kurzer Zeit und greift die Wäsche nicht im
geringsten au! Leichte Handhabung Leistet mehr und ist dauerhafter wie
eine Maschine zu 70 Fr.! Tausende Anerkennung on aus allen Ländern Kuropas
Die Maschine ist aus Hol/, nicht aus Blech und ist unverwüstlich! Grösste
Arboitsorleichterung und Geldersparnis! Sehreiben Sie sofort an-

PAUL ALFRED GOEBEL in BASEL
Vertreter auch zu gelegentlichem Verkauf überall gesucht Hei Beslel-

lung bitte stets nächste Hahnstation »ngoben!

föircitenparamente:
Messgewänder, Stolen, Alben, Cingulum

f^irette, Chorhemden, Ministrantenröcke u.s.w.
sind in schöner Auswahl vorrätig bei

*väber & Cie., Buch- und Kunsthandlung]
Franken-Morgartenstrasse

!a. Wringmaschinen, sogenannte
Hoisswringer, d. Beste, Solideste und
Feinste, was es gibt, versende zu nur
Fr. 2."> ä Stück, und zwar nicht unter
Nachnahme, sondern gegen 3 Monat
Kredit! Paul Rlfred Goebel, Basel.

Messpulte
Iii'iGaelic, massiv, Eichenholz mit
Schnitzerei, sind vorrätig ä 11,
13, 19 Er. bei

Räber & Cie., Luzern.

Talar-Cingula
I grosse Auswahl in Wolle und j
I Seide, von Fr. 2.80 ai

per Stück.

|Birette,.in fller,nos

on Acherman

von Fr.
liefen |

f t ssa k r t s t a n, Li-.

Couis Ruckli
Holdsdimied und galvanisdie Hnstalt

!Bnt)hl)"ffünf)e
empfiehlt sein best eingeriebt. Atelier

Uebejnabme von neuen kircblicben
Geräten in 0old und Silber, sowie
Renovieren, Uergolden und Uersilbem
derselben bei gewissenhafter, solider
und billiger Ausführung.
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a

Relel)rung$= trnö anöad)t$tmd)er 311t üerebiuttg öe$ 1)1. aiot)jtu$.

Das CeDen k$ fyl. HIot)fiu$ @on3aga
aus ber ffiefelljdjaft 3efu. ^Jiarf) ben älteften italicmfdjen S3iograpf)icn
bes P. iöirgilio ttepnri, S. J., ins Deutfdjc iiberfetjt unb btttd)
einen 9tad)trag oeruollftiinbigt ooit P. griebrtd) Sdjröber, S.J.
3. 'Hufhige. 9Jiit 1 Cid)tbrudbilb, 8 Emfdjaltbilbern, 108 Xe.rb

3ll«fftationen nad) autljentifd)en Sotumenten unb t)iftortjd)en
Uenfmcilern. 504 Seiten. 8°. ©egant gebunbeu gt. 7. 50.

l£iu dhadftmcrl, Don bem luir nut roilufcijcu, bag es bell Siidjctlijd)
.laljlreirtjer Stntfiolitcu jieve, als SUamettslaos- oöet jonjtlges Jreftflejdjenl fleißig
uenuenbet roetbe. Hürfjevm.u'Ut (Cvefdb.

Die Silie ooit daftiglione. S",?17'
bes [)i. at(ot)iius, nebft einem 9lntjang bet getuöl)nlid)en ©ebete.

3um ffiebraudje fiir Ersiefjungsanftalten unb 311m 'flrioatgebraud).
9tad) bem 3tn(icmid)en bes P. 3H. 9lntttterini, S. J. unb bem

$o([änbi[djen bes P. (Srmaits, S. J. 3ns Seutfdje übertragen
wort eittet Sdjtuefter bes t)l. Äarl SBorrotniius. OTit jroei iptjoto'
gtaoiiren. 256 Seiten, format III. 58X02 nun. ©ebunbett in
Einbiinben 311 95 Ets. unb t)bt)er.

Dot etile Seil bicies ®lld)leins bejdjiiftigt jitf) mil ben jogcnaiintcn aloijfia.
lujdjeii Sonnlagen, bet juicite leil eiitl)(ilt einen uolljtiiubig Ijiitreicfjettben
ffiebetsanljang.

hi l31rtnfttf£ nls St orb i lb unb patron ber
Vvl 1)1» CllvlfflUv d)riit(id)en 3"genb. ©in 23ud) bet
Erbauung unb ber 9lubacf)t. (Eingerichtet ttad) ben Sebiirfntffcn
ber irt ber 9Beit iebenbeti rfjriftlidjen 3ugenb. UJott 3. DJtemtel,
ifJriefter. 9teu reoibiert uon einem tprieftcr bet Diojefe SJiairtg.
35. Sluflage. 9Jlit tttjromotitel, 2 ®ta[)[[ticf)en unb 5ireu,iiueg=
biibent nad) geuerjtein. 740 Seiten, gormat VH. 75X120 nun.
©ebunben in Einbiinben 311 gr. 1. 50 unb Ijöljev.

giir tote 3ugttafl biejes 'Blidjleins bilvgt |eine gegenwärtige :if>. Sluflage.
Eine getreue üebensbeidireibuiig bes frjeiligen uerbiiibet iid) Ijier mit einer
reidjlidjett Auswahl bet idjbniten (bebete unb ^Betrachtungen.

Soeben ift erschienen:

Die jed)$ alot)fianifd)en Sonntage.
Son ftöntt, Raplan an St. DJtauritius in Röhl. 80 Seiten.
16°. Srojdjiert 25 Ets.

Die[cs UUidpeiu, bas fid) wegen feines billigen dJveijes juv gjta[jenucrbtei>
tung empfiehlt, ijt in beiotibever TOeije geeignet, 311 einet geiftigen Et[tii(I)ungs<
tut für fdroädpidje 1111b gefiibtbete Seelen 311 werben.

©ekte iut5 üugenöiibungen ÄLT
Sonntage, iöon 2f. Öfter, ^Sfaw SReftor. 2. Sluftage. 9JW

Xitelbilb. IG Seiten. i(>°. «Brofd^tert 10 <£ts.
sJlad) eittet fu^en bietet bas Btoid)iiref)eu auf jebett bet |etf)5

Somitacie ein (Öebet unb eine Tugenbübung. Der billige ^teis eignet bae

Gdjriftcljen üot^ügltd) 311 (V>ejcf)eutS3iucfen für bie 3*lfl*nb.
(öebetbuch" für bie 3ugenb. Son

tUUl/flUVc'llU/lvMl. 3. ®. ORcffler, Rongregations*
prajes. 2. 9tuflage. fütit Ef)romotiteIbiIb. 128 Seiten, gortnat IV.
63X101 min. ffiebunbeit 50 Ets.

®ns äUidfiein eiitljält eine lutjc t!ebensgeid)id)te bco geiligen,, Mnbadjis-
Übungen auf bie fedjs Sonntage, üeftanbadften unb allgemeine biebete.. U.K.ü-
"^At» hl ®"e u0,t Knftigiione. Oöebeb

"vt 1)1. Cllvl)|lll9f unb Erbammgsbud) für fatt)0l.
3iinglinge. 9!ott ß. tt. Sufittger, Wegcns. 9J!it E()tomobilb.
330 Seiten, gormat V. 64X107 nun. ©ebunben in Eiitbätiben
311 75 Ets. unb f)öt)er.

VIus bell uetidfiebciten Sd)tifteu unb 9?ild)lein, ineldfe 0011 bet ®et'
cbriiua bes 1)1. Vtlonjius hanbeln, bat bet SJetfaijer Ifiev bas Stcjte gciammelt.

Beil.uie |uv piiilotb.eii.
Slnbad,ts= unb SBctra^tunfl»-

rtlOl)|lU>-S?UU)lvlll. büchleitt für fromme Serefjvet
.bes 1)1. Sllopjius jegiidjett Stanbes. Son Ulubolf Rcrbler, S.

Ord. Cist. 3Wt 1 Staf)l(tid) unb 15 lertbilberu. 192 Seiten,

gormat VI. 71X114 "im. ©ebunben in Einbiinben su 0fr. 1
- '

unb t)bt)er.

®ur^ alle IBu^^attMuttgett 311 be3te^ett fotoie oott bet

Oerlagsanftalt Ben3tget St'-Ho., a.=©., (Etnlie&eln, ö)alö$t)ut, Köln a. Rl).

Magazine „Zum Alpenklub" Luzern
Konfektion — P. Kehl A.-G. — Massgeschäft

B

Spezialabteilung für die hochw. Geistlichkeit.
Soutanen 45 bis 85 Soutanellen 40 bis 65
Gehrock-Anzüge 75 bis 110 Überzieher 35 bis 65
Beinkleider 15 bis 26 Schlafröcke 20 bis 60

Für Geistliche.

Erholungsheim1
besonders für Ilerbdl-, Win'01
u. Frühjalirs-Aufenthalt geeig«6

Villa Raffaele, Lugano»
italienische Schweiz.

Verlangen Sie gratis illustrierte
Kataloge übt»

Harmoniums

rillen Preislage"-

Voizügliche Schul-

Hausinslrumente

.enon *00

Fr. 55 an-

Occasionsinstrume"'^J

Ältestes Speiialgeschatt der Schwei/

Dug 8, Co., Zürich und Filiate»


	

